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Vertrag und gleichzeitig Antrag für die Eintragung in die Fachliste Qualifiziert 

Vergabeberatende  

 

Sie haben den 3 - tägigen Lehrgang zur Qualifizierten Vergabeberaterin / zum Qualifizierten 

Vergabeberater  erfolgreich absolviert, sind Mitglied einer Ingenieurkammer in Deutschland und 

möchten sich nun in das entsprechende Verzeichnis der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt 

Bremen und die entsprechende Fachliste der Bundesingenieurkammer eintragen lassen?  

 

Dann senden Sie b itte den vollständig ausgefüllt en und unterschriebenen Vertrag mit den 

nachfolgend aufgeführten Unterlagen  

 

- Mitgliedsbescheinigung  einer anderen Ingenieurkammer in Deutschland , soweit Sie kein 

Mitglied der Ingenieurkammer  der Freien Hansestadt Bremen sind  

- Teilnahmebescheinigung des Lehrgangs zur Qualifizierten Vergabeberaterin / zum 

Qualifizierten Vergabeberater  

- Nachweis der Überweisung der Eintragungsgebühr in Höhe von 125 €  

 

an folgende Anschrift zurück:  

 

Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen  

Eintragungsausschuss  

Geeren 41/43  

28195 Bremen  
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Vertrag  

 

Präambel  

 

Die Begleitung von Vergabeverfahren – insbesondere auch Planungswettbewerben – ist ein 

für Auftraggebe nde und Biete nde gleichermaßen wichtiger Bereich. In der Praxis zeigt sich, 

dass für die Ausschreibung von Planungsleistungen  die Erfahrung und Fachkenntnis von 

Berufsträgern einen deutlichen Mehrwert in Form von ergebnisorientiert gestalteten 

Vergabeverfahren bietet. Auftraggebe nde, die entsprechend qualifizierte Personen suchen, 

sollen bei der Auswahl unterstützt werden. Hierzu haben mehr als die Hälfte der 

Länder ingenieurkammern unter Einbeziehung der Bundesingeni eurkammern eine 

Kooperationsvereinbarung getroffen, nach der entsprechend qualifizierte Kammermitglieder 

anhand einheitlicher Kriterien in Fachlisten geführt werden.  Die Eintragung ist sowohl über 

die Länderkammer wie auch die Bundesingenieurkammer abrufbar und berechtigt zum 

Führen des geschützten Begriffs „ Qualifizierte Vergabeberaterin (BIngK)“ bzw. 

„Qualifizierter Vergabeberater (BIngK) “. 

 

Zwischen Herrn/Frau  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(Titel, Name, Vorname)  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

(Anschrift, PLZ, Ort)  

 

Mitglied der Ingenieurkammer …………………………………………………………………………………………...,  

 

…………………….…………………………………..  

(Mitgliedsnummer)  

 

nachfolgend Mitglied genannt  

und  
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der Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen , Geeren 41/43, 28195 Bremen , diese 

vertreten durch den Präsidenten, dem Beratenden Ingenieur Torsten Sasse , dieser vertreten 

durch den Geschäftsführer Markus Thorn , nachfolgend Kammer genannt , wird folgender 

Vertrag geschlossen:  

 

§ 1 Gegenstand des Vertrages  

Das Mitglied wird auf der Grundlage  dieses Vertrags und nach Maßgabe der nachfolgenden 

Regelungen in der Fachliste „Qualifiziert Vergabeberatende “ (nachfolgend: Fachliste) der 

Kammer  geführt.  

 

§ 2 Pflichten des Mitglieds  

(1) Das Mitglied wird nach Erhalt des Vertrags die Voraussetzungen gem äß § 4 nachweisen , 

wobei es den Verfahrensablauf als für sich verbindlich anerkennt.  

 

(2) Von der Kammer gegebenenfalls nachgeforderte Unterlagen werden kurzfristig, 

längstens aber innerhalb einer Frist von sechs Wochen  ab Eingang der Aufforderung durch 

die Kammer  nachgereicht.  

 

(3) Änderungen bei den persönlichen oder fachlichen Voraussetzungen oder von Angaben, 

die für das Führen der Fachliste von Bedeutung sind, sind der Kammer unverzüglich in 

Textform  mitzuteilen.  

 

(4) Das Mitglied absolviert pro Jahr Fortbildungsveranstaltungen im Themenbereich 

Vergaberecht im Umfang von mindestens zwei Punkten; ein Fortbildungspunkt entspricht 45 

Minuten.  

 

(5) Im Fall der Löschung aus der Fachliste hat das Mitglied die ausgehändigte Bescheinigung 

über das Führen in der Fachliste spätestens innerhalb einer Frist von einem Monat nach 

Zugang  der Mitteilung über das Löschen aus der Fachliste zurückzugeben.  
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§ 3 Pflichten der Kammer  

(1) Die Kammer führt eine Fachliste Qualifiziert Vergabeberatende (Qualifizierte 

Vergabeberaterin, Qualifizierter Vergabeberater)  in Kooperation mit den weiteren beteiligten 

Kammern  und verpflichtet sich, auf Anfrage gegenüber Dritten die Eintragung in anderen der 

Kooperation angehörenden Bundesländern als gleichwertig zu bestätigen . 

 

(2) Die Kammer verpflichtet sich, das Mitglied in die Fachliste aufzunehmen, wenn die 

Voraussetzungen nach § 4 nachgewiesen sind. Für die Aufnahme in die Fachliste ist der 

Verfahrensablauf nach § 4 maßgeblich.  

 

(3) Über die Aufnahme in der Fachliste stellt die Kammer dem Mitglied eine Bescheinigung 

aus, die Eigentum der Kammer bleibt.  

 

(4) Die Kammer verpflichtet sich, die Fachliste  (insbesondere auf der kammereigenen 

Hom epage)  zu veröffentlichen  und die Information über die Eintragung der 

Bundesingenieurkammer zur  dortigen Verfügung zu stellen.  

 

§ 4 Eintragungsverfahren  

(1) Voraussetzung für die Eintragung in die Fachliste sind die Mitgliedschaft in einer 

Ingenieurkammer sowie der erfolgreiche Abschluss einer Fortbildungsveranstaltung, die von 

der Kammer oder einem durch diese anerkannten Kooperationspartner zum Zwecke der 

Li steneintragung angeboten wird. Zudem ist ab dem Zeitpunkt der Eintragung mindestens 

ein abgeschlossenes Vergabeverfahren für baubezogene Planungsleistungen aus der Zeit 

der letzten 12 Monate vor oder der nächsten drei Jahre ab Eintragung nachzuweisen, in 

welchem das Mitglied beratend tätig war.  

 

(2) Der erfolgreiche Abschluss  an der Fortbildungsveranstaltung  setzt den Nachweis der 

Teilnahme sowie das Bestehen der in der Prüfungsordnung zur Fortbildungsveranstaltung 

vorgesehenen Prüfung voraus.  Der Nachweis erfolgt über die Bestätigung des 

Fortbildungsträgers . 

 

(3) Für die Beratungstätigkeit in einem Vergabeverfahren sind geeignete Unterlagen über die 
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Beauftragung und Tätigkeitsnachweise oder eine Bescheinigung des Auftraggebers 

vorzulegen.  

 

(4) Die Eintragung erfolgt auf Antrag. Der Antrag soll bei einer der Kammern gestellt 

werden, deren Mitglied der Antragsteller ist.  Dem Antrag sind die erforderlichen  Nachweise  

beizufügen . 

 

§ 5 Gewährleistung  

Die Kammer übernimmt keine Gewähr dafür, dass Behörden des  eigene n oder eines 

anderen Bundeslandes die Fachliste als für sich verbindlich an erkennen . 

 

§ 6 Kosten   

(1) Die Kosten für die Eintragung in die Fachliste betragen 125  €  und sind mit dem 

Einreichen des Antrags durch das Mitglied bei der Kammer fällig.  Die Eintragung in die Liste 

kann von dem Eingang der Zahlung abhängig gemacht werden.  Die Zahlung ist auch dann in 

voller Höhe zu zahlen , wenn die Eintragung wegen Fehlens der  gem äß § 4 erforderlichen  

Voraussetzungen oder fehlender Nachweise hierüber nach Fristsetzung abgelehnt wird.  

 

(2) Die Kosten für die Listenführung betragen 50  € pro Jahr. Die Zahlung ist jeweils zum 

01.01. eines jeden Jahres, beginnend mit dem auf die Eintragung folgenden Jahr, fällig und 

wird auch bei unterjähriger Kündigung nicht (auch nicht teilweise) erstattet.  

 

§ 7 Kündigung  und Beendigung des Vertrages  

(1) Der Vertrag kann ordentlich von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von vier Wochen 

zum Quartalsende gekündigt werden.  Für die Fristwahrung ist der Zugang  der 

Kündigungserklärung bei dem jeweils anderen Vertragspartner entscheidend. Die 

Kündigung hat zu erfolgen in Schriftform oder in Textform,  welche die Datenübermittlerin 

oder den Datenübermittler authentifiziert.  

 

(2) Der Vertrag kann durch die Kammer außerordentlich mit sofortiger Wirkung beendet 

werden, wenn das Mitglied wahrheitswidrige Angaben im Rahmen des 

Eintragungsverfahrens gemacht hat, rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung 
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verurteilt wurde, wiederholt oder grob gegen seine Pflichten als Kammermitglied verstoßen 

hat, fällige Zahlungen für die Eintragung in die Fachliste oder für die Listenführung  trotz 

Mahnung nicht beglichen hat  bzw. nachträglich Gründe eintreten, die einer Aufnahme in die 

Fachliste entgegen gestanden hätten.  Dies sind insbesondere die fehlende Mitgliedschaft in 

einer Ingenieurkammer, trotz Mahnung ausbleibende Zahlungen der listenbezogenen Kost en 

sowie der trotz Aufforderung fehlende N achweis über die Tätigkeit in Vergabeverfahren.  Die 

Kündigung wird mit Eingang der Kündigungserklärung wirksam.  

 

(3) Mit der Wirksamkeit der Kündigung ist das Mitglied aus der Fachliste zu löschen.  

 

(4) Wird die Fachliste durch eine öffentlich - rechtliche Listenführung ersetzt, endet der 

Vertrag mit Inkrafttreten dieser Vorschrift.  

 

§ 8 Datenverarbeitung  

Ihre Daten werden gemäß der in der Anlage „Datenschutzerklärung“ dargestellten Weise 

verarbeitet. Mit Unterzeichnung dieses Vertrages bestätige ich, dass ich diese Informationen 

gemäß Artikel 13 DSGVO zur Kenntnis genommen habe.  

 

§ 9 Gerichtsstand  

Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas 

anderes bestimmt ist, das am Sitz der Kammer  zuständige Gericht zuständig.  

 

___________________________     _____________________________  

(Ort, Datum )       (Ort, Datum)  

 

 

______________________ _____     _______ ______________________  

(Unterschrift Mitglied)       (In Vertretung für die Kammer)  
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Anlage „Datenschutzerklärung“ (Informationen gemäß Artikel 13 DSGVO) 
 

Verantwortlicher gemäß Artikel 4 Absatz 7 DSGVO: 

Ingenieurkammer der Freien Hansestadt Bremen, Geeren 41-43, 28195 Bremen 

Tel.: +49 421 162689-0 | Fax: +49 421 1626 89-9 | E-Mail: info@ikhb.de 

 

Datenschutzbeauftragter: datenschutz@ikhb.de  | Tel.: +49 421 162689-3  

(Adresse s. Verantwortlicher) 

 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Listenführung (Veröffentlichung im Internet) 

verwendet. Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt unter Berücksichtigung etwaiger 

gesetzlicher Aufbewahrungsfristen mit Beendigung des Vertrages.  

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:  

Artikel 6 Absatz 1 lit. b) DSGVO.  

Die Eintragung in die Liste erfolgt durch einen Vertrag. Somit ist die Verarbeitung für die Erfüllung 

dieses Vertrags, dessen Vertragspartei Sie als betroffene Person sind, zwingend erforderlich.  

 

Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet: 

Adressdaten: Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort 

Weitere Daten: Listennummer, akad. Grad, Berufsbezeichnung, ggf. IBAN (für SEPA-

Lastschriftmandat) 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende Stelle weitergeleitet: 

Bundesingenieurkammer, Joachimsthaler Str. 12, 10719 Berlin 

Die personenbezogenen Daten werden auf den Websites aller beteiligten Kammern veröffentlicht. 

Eine Weitergabe an andere Stellen oder an ein Drittland erfolgt nicht. Ebenso erfolgt weder eine 

automatisierte Entscheidungsfindung noch ein Profiling.  

 

Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstößt, steht Ihnen gemäß Artikel 77 Absatz 1 DSGVO das 

Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde (der Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des 

Ortes des mutmaßlichen Verstoßes) zu beschweren.  

 

Weiterhin stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

- Auskunftsrecht (Artikel 15 DSGVO) 

- Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DSGVO) 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 

- Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO) 

- Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 

 

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) getroffen, um einen 

bestmöglichen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.  
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